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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den 12 Nov. 1800. Drittes Quartal. Den 21 Brümäre IX.

V 0 l lz i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom s. Nov.
Der Voll;, Räch — Erwägend, daß wenn einerseits

der vollziehenden Gewalt obliegt, die Gesetze vollstre.
ken zu machen, und alle Bürger zur Unterwürfigkeit
unter dieselben anzuhalten: sie auch anderseits jenen Ge-
rechtigkeic wiedersayren lassen muß, die aus Hingebung
für die allgemeine Sache sich beeilen, Aufopferungen
zu machen, zu welchen das Vaterland sie auftust;

beschließt:
i. Der Vollz. Rath trägt dem Kriegsminister auf,

dem Rcgicrungsstatlhaller, der Vcrwaltungskam-
mer, den Munizjpaliläteu und den Bürgern des

Cantons Baden, füb die schleunige Ausführung,
die Genauigkeit und den Eifer, mit welchen die,
laut dem Gefetz vom 17. Sept. 1799, und dem

Beschluß vom 26. August dieses Jahrs, zur Klei-
dung und Anwerbung von Rekruten, nöthigen
Gelder geliefert worden sind, seine Zufriedenheit
zu bezeugen. '

Gegenwärtiger Beschluß soll in das Tagblatt der
'' Gesetze cingerükt werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 6. Nov.
Fortsetzung.

(Beschluß des Befindens des Vollz. Raths, in Betreff
cher Niederlassungsbcdinge für Fremde.)

Nach dem uteu Art. sollten die Erlaubnißscheine
alljährlich bey den VerwaltungSkammern erneuert und
bey den Munizipalitälcn der Niederlassungsorte visirt
oder vielmehr emregistrirt werden. Nach den für die
erste Erthcilung genommenen Vorsichtsmaßregeln dürste

es vielleicht hinreichend seyn, diese Erneuerung nach
einem längeren Zeitraum, etwa von 4 oder ; Iahren
vornehmen und um den Zweck derselben bestimmt an,
zugeben, die Heymatscheine, die bey Nichtunttrhaltung
des Bürgerrechts in kurzem verwirkt werden können,

zu gleicher Zeit erneuern zu lassen.

Der izle Art. enthält eine nicht unwesentliche Be-
stimmung, indem er die Zurückziehung dcr Niedcrlas.
sungserlaubniß verordnet, so bald wie sich der Fremde
durch ein ordnungswidriges Betragen dersilbc» unwür-
dig macht; nur sollte diese Zurückziehung nicht bloß
die Forlwcisung aus der Gemeinde, sondern die aus
der Republik, zur unmittelbaren Folge haben, und dcr
leztcre Ausdruck an d,e Stelle des crstern gcsezt werden.

Eben so scheint der 2,te Art. über die Erlaubniß
zur momentanen GcwerbS- oder Kunstausübung für
nicht angesessene Fremde, einige Abänderung zu bedür,
sen, indem er bey der Allgemeinheit seines Ausdrucks
auch dein Feilhalten auf Jahrmärkten verstanden wer.
den muß wozu doch die Bewilligung nicht ohne grosse

Schwierigkeit von der Verwalrungskammcr eingeholt
werden könnte. Ueberhaupr möchte es bey dem nur
vorübergehenden Aufenthalte solcher Fremden, ihn.,,
öfters uumögtich fallen, an diese Behörde zu gelangen,
daher angemessener seyn, die E'.theilung von dergleichen
Erlaubniß scheinen, als einen Gegenstand der bloß ört.
lichen Polizcy, den Munizipalitätcn zu überlassen » und
nur den Zeitraum zu bestimmen, für den sie ausgestellt
werden können, und über welchen hinaus eine wirkliche
Nicdcrlassungsbcwlliiguug vonnöthcn seyn würde.

Ueber den 24ten Art. endlich der die Bedinge der
Erwerbung von Gruiideigenthum für nicht angesessene

Fremde festsezl, hat Euch B. G. der Vollz. Rath zu
I bemerken, daß dieselben auf die Versicherungen aus
j Grundstücke nicht ganz anwendbar scheinen, indem die



freye Gesiatlung der leztern niemals die unbedingte Er-
Werbung von Grundelgeiilhum zur Folge haben könnte,

da der ausländische Gläubiger, dem eine verhypothe-
cirte Liegenschaft zufällt, fo bald er sich nicht im Falle
der Reciprocität befindet, zu deren Veräusserung gehal-
ten bleibt.

Folgende Botschaft des Voll;. Raths wird verlesn,
und an die Militärcomnußio» gewiesen:

B. Gefetzgeber! Die wahren Mittel die Seele des

Militairs zu der Würde zu erheben welche diesen

Stand besonders auszeichnen soll, sind unstreitig Ehr-
begicrde und Nachciferung.

Diesem Grundsatz gemäß verordnete das Gesetz vom

5. Sept. 99 daß in jedem Bataillon der Linieninfan-
terie eine Compagnie Grenadiers errichtet werde. Diese

Truppe ist die Auswahl des Corps, und jeder gute

Soldat sucht durch Betragen und Muth, die Gunst
der Aufnahme in dieselbe zu verdienen.

Der Vollz. Rath sieht mit Bedauren daß diese zum
Besten des Diensts so vorteilhafte Anordnung. bey der

Bildung der leichten Infanterie, ausser Acht geblieben

ist, und überzeugt von der Wichtigkeit, auch in dieser

Truppe sowohl den so nöthigen militairischen Geist als

auch den Ehrgeiz ihrer Individuen anzufachen, und
sie durch die Aussicht, i» eine ausgewählte und ausge-
zeichnete Compagnie kommen zu können, mit edler

Nacheifcrung zu beleben, schlägt Ihnen, V. G. der

Tollz. Rath vor, durch einendem Gest; vom 5. Sept.
1799 anzuhängenden Z. zu beschlossen, daß den Ba-
tailionen der leichten Infanterie, eine Compagnie Cara-
binicrs, mit dem Solde, welcher den Grenadiers der

Linien-Bataillone zukommt, bewilligt s.yn soll.

Die Finanzcs.miüsiion legt folgendes Gutachten vor,
dessen Antrag angenommen wird:

Gutachten über die von der Vollzie-
hung zum Verkauf vorgeschlagnen
Nation a l guter im Cant. V a se l.

Im Distrikt B a sel:
In der Gemeinde Rieche n: Das V 0 g t e y-

haus nebst Garten, Weintcotte und Stallung für
xooo Fr, geschäzt,. und von i ;z Fr. Ertrag. Da
dieses Hans für 9)00 Fr. verhaftet ist, so muß es aufs

wenigste diese Summe abtragen, um veränsserl werden

zu können,: Im ruhigen Zeiten wäre dasselbe wahrschein-

lieh gesucht, jezt möchte die Veräiissrrung um den wah-

ren Werlh nicht so leicht seyn doch mag-sie auf einer

Versteigerung gesucht werden.

Die U n t e r v 0 gl 6 m atte ist für 4000 Fr. gesch,
und für 2400 Fr. verhaftet: Da sie 200 Fr. Zins ab-
trägt, so ist zu erwarten, daß sie auf einer Versteigerung
merklich über die Schätzung sieigen werde.

Die Weib et wiese ist für 5200 Fr. gesch., für
2400 Fr. verhaftet, und erträgt jährlich 14; Fr. : Sie
ist also ,n ähnlichem Fall mit dem vorherigen Grund-
stücke.

Inder Gemeind Basel: der Mäntel inh o f
auf den Münstcrplaz für 4<-°--c> Fr. geschäzt, und für
1 6000 Fr. verhastet: Der A11 d l a u e r h 0 ff an glei,
chcm Ort und für gleichen Werth geschäzt. Der R e-

gls h e i m e r h 0 f alda, ftr Z0000 Fr. geschäzt und
von 690 Fr. Ertrag. Der Burghof allda, für
lüooo Fr. geschäzt und von 48-» Fr. Ertrag. Diese
4 schönen Gebäude find überhaupt, wie beynahe alle
Nalionalgüter, zu niedrig angeschlagen; allein biege-
genwärllgcn Zeilen sind den, Verkauf solcher Pachlwoh-
nungcn ungünstig, und eben so mag die Feilbictung
die,er 4 Gebäude zu gleicher Zeit die Kausconcurrenz
aus jedes einzelne schwächen; doch mag vielleicht der
SpekulalionSgeist von Basel, der Nation einen gute»
Erlö-t verschaffen, mid also ein Versuch davon auf einer
Versteigerung gemacht werden.

Dor A sch e nlh u r m: Ein Holzhaus ,md Stall,
für zc-o Fr. geschäzt: Er ist für einen Nachbar dcssel.

b.n mehr als das doppelte werth, und sollte nicht
tarunter veränsserl werden, hoffenitich wird die Vcr-
steigerung dieses eintragen.

Im Distrikt Liestall:
Die Stadt sehr ei berc y zu Liestall nebst

Garten im Gstadig für 8000 Fr. geschäzt und von
i Fr. Ertrag. Dieses schöne Wohngebäude ist auch
ungefähr um die Hälfte seines wahren Werths angcsqt,
und auf seine vorlbeilhafte Lage in dem bevölkerten und '

betriebsamen Liestall keine Rücksicht genommen worden ;
hoffentlich wird das Resultat einer Versteigerung dieses

beweisen.

Das Wirthshaus zu Basel Aügst mit Gütern,
16000 Fr. geschäzt, für 12000 Fr. verhaftet und von

402 Fr. Ertrag. Der vorthcllhaften Lage wegen, wild
Haus und Güter? wahrscheinlich einen guten Erlös vcr-
schassen.

Im Distrik WaldcnHurg.
Das R a m st e i ncr Schl 0 ßg ul und Waltung.:

für 60000 Fr. geschäzt, für 40000 Fr. verhaftet und

von 1200 Fr. Ertrag. Dieses Gut, welches ein de-

ttächtüchcr Scnnhof ist, hätte schon mehr als einmat



für 2400 Fr. verpachtet werden können und sollte also

auch in einer Versteigerung mehr als die Schatzungs-

summe abtragen.

Das Wa ld enbnrger Schloßgut, ein Senn,

Hof nebst 5° Iuch- Waldung, für 40,000 Fr. geschäzt.

D>e Wasserfalle nebst 20 Inch. Waldung, für
6000 Fr. Diese beyden Güter sind zusammen für

1902 Fr. versieh n und folglich schon nach diesem Maß.
stab derechner, zu niedrig geschazr: vielleicht wird sie

eine Versteigerung auf ihren wahren Werth briage».

Im Distrikt Gelterkinde n.

Die Gelterkinder Ziegclmatte, für zaoo

Fr. geschäzt und für 1600 Fr. verhaftet. Dieses

Grundstück wird von der Gclrerkmtcr-Kirche als Ei-
gcnlhnm angesprochen und kann also einstweilen von

der Nation nicht vcräussert werden.

Das Farnspurger Schloß gut, nebst 90
Iuch. Waldung, ist für 40,000 Fr. geschäzt und von
»266 Fr. Ertrag; diese Schätzung scheint eine der

dilligsten zu seyn.

Das untere Homburger Schloßgut,
nebst 10 Iuch. Waldung, für 6000 Fr. geschazr. —
Der Homburg er Senn Hof, nebst 19 Iuch.
Waldung, für 16,000 Fr. geschäzt. Diese beyden
Güter sind zusammen für -ozg Fr. verpachtet, folglich
zu gering angcsezt, und ihre Veräusserung könnte nur
bey einem bessern, auf einer Versteigerung zu erwar-
tcnoen Erlös stair haben.

Die Rümlin ger M a tte, ist für 5000 Fr. ge,
fchäzl und von 294 Fr. Ertrag: aso im gleichen Fall
mit obigem Grundstück.

Auf diesen Bericht hin trägt die Commißwn fob
gendes Dekret vor:

Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

Vollz. Raths vom und nach angehörtem Be-
richt seiner staarswirthschastlichen Commißion;

In Erwägung, daß zufolge dem Dekret vom ivten
Apr. -Zoo, fur die Zahlung der den vffentl. Beamten
der Republik zukommenden rückständigen Besoldungen,
in jedem Canton so viel möglich eine verhältnißmäßige
Anzahl Nationalgüter vcräussert werden sollen,

b eschIießt:
Im Canton Basel können folgende Nalionalgüter,

den Dekreten vom 10. Apr., iz. May und 7. Okt.
zufolge versteigert werden:

Im Distr. Basel: Das Vogtcyhaus in Riechen
nebst Garten, Trolle und Stal-'ung. — Die llntervogts-
Malle allda.—-Die Wcibelgüler allda. — Der Mäute-

lenhof auf dem Münsterplatz in Basel. — Der Adlauer-
Hof allda. — Der Regishcimerhof allda. — Der Burg-
Hof allda. — Der Aschcnlhurm in Bafel.

Im Distr. Lie st alt: Das Stadlfchreibcreyhaus
zu Lkstall, nebst Garten im Madig. — Das Wlrlhs-
Haus z» Bastlaugst, nebst Gütern.

Im Distr. Waldenburg: Das Ramsteinev
Schloßgnt u. Waldung. — Das Waldenburgcr Schloß-
gut nebst 90 Inch. Waldung. Die Wasserfälle nebst

20 Iuch. Waldung.
Im Distr. Gelterktnden: Das Farnspurger

Schloßgut nebst 90 Inch. Waldung. — Das untere
Homburger Schloßqiir nebst 10 Inch. Waldung. — Der
Homburger Sennhof nebst 19 Iuch. Waldung. — Tue
Rümlinger Matte daselbst.

Dieses Gutachten wird angenommen.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Fr-

nanzcommißion gewiesen:
B. G. Sie verlangen in Ihrer Botschaft v. 29.

Sept. einen Entwurf zu einem Gencralrechnnngsplan
für die Republik und ein dazu gehöriges Organisa,
tionsrcglem.'nt.

Air erkenie» B. G., daß die angenommene Art"
und Weise, nach welcher bisher das Rechnungswesen
unseree Republik geführt worden, Verbesserungen fähig
ist und fühlen mit Ihnen das Schickliche, dasselbe
einfacher und deurilcher anzuordnen. Ww glauben,
daß diesem Zwecke, Ihrem und unserem Wunsche
mittelst dem Gesetz, von welchem wir die Ehre haben,
Ihn.« in gegenwärtiger Botschaft den Entwurf vorZii«
legen, entsprochen werden könne.

AIs ideale Resuliarc des einzuführenden Rechnungs-
weseus legen wir Ihnen die mitkommenden simülirteli
Rechnungen vor, als:

2. Die Gcneralrechnung des Schatzamts.
b. Die dito des Ministers des Innern-,
c. Die dito des Kriegswesens.
ci. D'e djlo des Ministers der Justiz und Polizcy-.
e. Die bilö der Künste und Wissenschaften.
t. Die dito der änsscrn Angelcgenheilcii.

Z. Die dito der Finanzen.
d. Die dikb über sämmtliche Einnahmen und Ans-

gaben der Republik. '

Sie »verden B. G-, wie wir hoffen, in diesem-

Plan einen einfachen und deutlichen Gang wahrnehmen.'
Nach demselben sollen in Zukunft nur das National»
schatzamt und die verschiedene» Ministerien der Republik^
rechnungspflichlig ftyn; bis jezt sind es ausser'jenen'
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noch die Cantoksverwaltungen; sie sind es unrichtiger»
weise geworden » denn eigcnilich hätten sie altes, unter
ihier Verwahr«ig liegende Nationalvermögen, so wie
alle Nationaletttkünstc, deren Bezug ihrer Obsorge
anvertraut war, der Nalionalcassa überliefern sollen;
es geschahe nicht immer und konnte bisweilen nicht
geschehen, wcU der Drang der Umstände die Vecwal-
tungskammern öfters nöthigte zu Bestreitung dringen,
der Bedürfnisse entweder ganz oder zum Theil über

Einnahme» zu verfügen, ehe solche der Schatzkammer
zustießen konnte», wodurch aber auch unser Rechnungs.
wcscn in diejenige Verwicklung gerathen ist, m wel-

cher es sich wirklich befindet. Durch das Ihnen vor.
geschlagene Gesetz, soll diesem Uebel gesteuert werden,
indem künftig keine Verwallungskammer mehr die Be-

fngmß sich wird anmaßen dürfen, eigenmächtig einen

Theil von Nationalvermögen oder Nalionaleinkünften
zu ihren Eantonebedürfnisscn zu verwenden, sondern

sie werden lediglich über diejenigen Gelder, welche die

verschiedenen Ministerien ihnen werden zukommen lassen,

zu verfügen und denensi..'cn Rechnung darüber adzu-

legen haben.
(Die Forts, folgt.)

Beylagen zu dem Bericht über die Staats-
rechnungen. (S. Sr. 1-7)

1.

Einnahmen des N a lio n al - Scha tzam ts
vom i. May bis ,i. December »798.

Tit. i. Rechnungsrcstanz der vorigen und provisori-

schen Regierungen, so wie sie von den Verwal»

tungskammern an das Nationaychatzamt abge-

liefert worden.

Von der Verwal.
tungskamer des Can-

tons Zürich.
2.
Z.

4>

5.
6.

7-
8.

Schafhausen.
Basel.
Luzern.
Solothürn.
Thnrgau.
Baden.
Sentis.
Waldkälten.

19,,214
50,400

127,0,2
281,966
46,720

,.«-8
1,280 -
L,,69 12

98,-90

5

2 4

Tit. 2. Einnahme von der Postpacht.

10. Von den B. Fischern, Postbe.
stehern in Bern. î-,970 i; -

Tit. z. Einnahme von Zöllen.
11. Von der Verwaltungskammer

zu Lugano. 2,00»
Tit. 4. Einnahme an Ueberschusi von

verschiedncn Klosteiverwallungen.

12. Vom Klost. Muri. 6;,2,8 - »

-k. — Einsiedlen. ,,078 12 -
»4. — Weltingen. i,,2o - -
15. Von versch. Klö-

stern im C. Luzern. 10 688 8 6

-, 4

?S7,6 7

Tit. 5. Einnahme von öffentlichen
Stcurctt und Abgaben.

Vorläufige Steuer von 2 per 1000
im November und December.

16. VomCant.Argau. 45,557 7 -
17 Baden. ,1,002 z 11

>8. — Basel. 117,,25 18 6

19 Bellinzona. - - - -
20. — Bern. 119,010 14 z

21. — Freyburg. 68,517 12 9

22. —- Lemay. 156,590 2 -
2;. — Linth. ,7,>04 9 9

24. — Luzern. 72,;? 1 17 7

25. Lugano. 20,400 - -
26. — Oberland. ,,,059 6 -
27. — Schafyausen. ,5,556 n -
2Z. — Semis. 67,000 -
29. —! Solochurn. 27,8,9 ri
zo. — Thurgau. 54,717 »5 4

,i. — Wallis. 20, ,01 1, -
,2. — Waldstätren. 52,2,2 - -

— Zurich. 197,026 8

,4. In dem National-
Schatzamt selbst. ,,051 18 »

?8,)2s - «

Tit. 6. An Vorschuß auf der Ver.
münzung und auf dem VerkaiH
alter Münzsorteu.

;6. Eingenommen.

1,229,705 8 »i

44914 5

Stimme à Einnahme 2,195,106 1 s 5
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